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I.

2051
Aufgaben der Polizei bei Verkehrsunfällen

RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales
 – 414 – 61.05.01 –

v. 18. 12. 2012

Der RdErl. des Innenministeriums vom 25. 8. 2008 (MBl. 
NRW. S. 470), geändert durch RdErl. vom 11. 8. 2011 
(MBl.NRW. S. 304) wird wie folgt geändert:

Die Anlage 6 wird durch die neugefasste Anlage 6 er-
setzt.

Anlage 6

Art der Verkehrsbeteiligung*)1

Stand: Januar 2012

Schlüssel Nr.:   Art der Verkehrsbeteiligung mit Erläute-
rungen **)

Zulassungsfreie Krafträder mit Versicherungskennzeichen

(Schlüssel Nr. 01 – 04)

01 Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen

  2-rädrig (Moped, Mokick, Roller, Fahrzeugklasse 
L1 e) mit einem Hubraum 

  von nicht mehr als 50 cm3 und einer Höchstge-
schwindigkeit bis 45 bzw. bis 50 km/h.

02 Mofa 25, 

  Fahrrad mit Hilfsmotor (einschl. Leichtmofas) mit 
einem Hubraum bis 50 cm3 und 
einer Höchstgeschwindigkeit bis 25 km/h.

03 E-Bikes

  Fahrrad mit Trethilfe und einem elektromotori-
schen Antrieb, mit dessen Unterstützung  
auch eine Fahrgeschwindigkeit zwischen 25 und 45 
km/h erreicht werden kann.

04 Leichtes drei- und vierrädriges Kraftfahrzeug

 –   3-rädrig (Fahrzeugklasse L2 e)

 –  4-rädrig unter 350 kg Leermasse, bis 45 km/h 
und bis 50 cm3 (L6 e)

Zulassungspfl ichtige/-freie Krafträder mit amtlichen 
Kennzeichen

(Schlüssel Nr. 11 – 13, 15)

11 Kraftrad (Fahrzeugklasse L3 e, L4 e)

  Motorrad mit einem Hubraum über 125 cm3 oder 
einer Nennleistung 

 von mehr als 11 kW.

12 Leichtkraftrad

  (Motorrad, Motorroller, Fahrzeugklasse L3 e und 
L4 e jeweils mit Aufbauart B)

  über 50 bis 125 cm3 Hubraum und einer Nennleis-
tung von nicht mehr als 11 kW

13  Drei- und leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug 
(Fahrzeugklasse L5 e, L7 e)

 –  3-rädrig (über 50 cm3 und/oder über 45 km/h, 
Klasse L5 e)

 –  4-rädrig zur Personenbeförderung (bis 400 kg 
Leermasse und bis 15 kW, Klasse L7 e)

 –  4-rädrig zur Güterbeförderung (bis 550 kg Leer-
masse und bis 15 kW, Klasse L7 e)

*)    Sofern nicht separat angegeben werden Fahrzeuge mit Anhängern 
oder Beiwagen nach dem Zugfahrzeug eingeteilt.

**)   Die Erläuterungen beschreiben die typische/aktuelle Zuordnung zu 
den Verkehrsbeteiligungsarten.  Andere nicht aufgeführte, z. B. ältere 
Kraftfahrzeuge, sind sinngemäß bzw. entsprechend ihrer Zulassung  
zuzuordnen.

15 Kraftroller/Motorroller (Fahrzeugklasse L3 e, L4 e)

  mit einem Hubraum über 125 cm3 oder einer Nenn-
leistung von mehr als 11 kW

21  Personenkraftwagen mit höchstens 9 Sitzplätzen 
(einschl. Fahrersitz)  Fahrzeugklasse M1, M1 G mit 
Ausnahme der Aufbauarten SA, SC, SD

 mit Anhänger: auch Feld Zusatzsignatur ausfüllen

22 Wohnmobil

 mit Anhänger: auch Feld Zusatzsignatur ausfüllen

31  Kraftomnibus, anderweitig nicht genannte auch 
mit Anhänger 

  Nicht an Oberleitungen gebundenes Kraftfahrzeug 
zur Personenbeförderung mit  mehr  als 9 Sitz-
plätzen (einschl. Fahrersitz), die nicht den Schlüs-
sel Nr. 32 – 34 zugeordnet werden können.

32 Reisebus

  Bus, der im Gelegenheitsverkehr (Ausfl ugsfahrten, 
Ferienzielreisen, Mietomnibusverkehr) eingesetzt 
ist. 

33 Linienbus

  Bus, der auf einer zwischen bestimmten Ausgangs- 
und Endpunkten eingerichteten, regelmäßigen Ver-
kehrsverbindung eingesetzt ist.

34 Schulbus

  Bus, der besonders für die Schülerbeförderung ein-
gesetzt und an der Stirn- und Rückseite entspre-
chend gekennzeichnet ist.

35 Oberleitungsomnibus, auch mit Anhänger

Liefer- und Lastkraftwagen 
Auch Dreiradkraftfahrzeug, das ausschließlich oder 
hauptsächlich der Beförderung von Gütern dient. 

(Fahrzeuge mit Spezialaufbauten, wie z. B. Viehtrans-
portwagen, Silofahrzeuge, Mannschaftstransportwagen 
unter Schlüssel Nr. 58 und 59)

 mit einem Gesamtgewicht bis einschließlich 3,5 t

40 –   o h n e Anhänger

42 –   m i t Anhänger

 mit einem Gesamtgewicht über 3,5 t

44 –   o h n e Anhänger

46 –   m i t Anhänger

Liefer- und Lastkraftwagen mit Tankaufl agen

Normaler Lastkraftwagen, bei dem auf der Ladefl äche 
ein Behälter für gefährliche Güter z. B. brennbare Flüs-
sigkeiten, Gase, giftige oder ätzende Stoffe aufgelegt ist.

(ohne Tankkraftwagen Schlüssel Nr. 57 oder 58)

43 –   o h n e Anhänger

48 –   m i t Anhänger

51 Sattelzugmaschine, auch mit Aufl ieger,

  einschließlich Aufl ieger mit Spezialaufbau, aber 
ohne Aufl ieger als Tankwagen.

52 Sattelzugmaschine mit Aufl ieger als Tankwagen, 

  bei der der Aufl ieger zur Beförderung von gefährli-
chen Gütern wie z. B. brennbaren Flüssigkeiten, 
Gasen, giftigen oder ätzenden Stoffen dient.

53  Landwirtschaftliche Zugmaschine, auch mit An-
hänger 

 (Fahrzeugklasse T1, T2, T3).

54 Andere Zugmaschine, auch mit Anhänger, 

 ohne die mit Tankwagen.

55  Andere Zugmaschine mit Tankwagen zur Beförde-
rung von gefährlichen Gütern,

  wie z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase, giftige 
oder ätzende Stoffe.
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57  Tankkraftwagen zur Beförderung von gefährlichen 
Gütern,

  wie z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase, giftige 
oder ätzende Stoffe.

58 Lastkraftwagen mit Spezialaufbau,

  z. B. Milchtankkraftwagen oder andere Tankkraft-
wagen als die unter Schlüssel Nr. 57  genannten, 
Silofahrzeuge, Viehtransportwagen, Langmaterial-
fahrzeuge,  Betontransport- und Liefermischer, 
Kraftfahrzeugtransportwagen usw.

59 Übrige Kraftfahrzeuge,

  z. B. Fahrzeugklasse M1 und M1 G mit Aufbauarten 
SC oder SD,

  Krankenkraftwagen, Feuerwehrfahrzeuge, Straßen-
reinigungsfahrzeuge, Müllwagen, Kanalreinigungs- 
und Schlammsaugwagen, Steigleitern, Abschlepp- 
und Kranwagen, Hub- und Gabelstapler, Bagger, 
Lader, Arbeitsmaschinen für Bodenbearbeitung, 
Straßenbau und -erhalt, Geräteträger für Land- und 
Forstwirtschaft, Prüf-, Mess-, Registrier-, Funk- und 
Fernmeldewagen, Werkstattwagen, Verkaufs- und

  Ausstellungswagen, Bestattungswagen, Kranken-
fahrstühle, Elektronische Mobilitätshilfen („Seg-
ways“) usw.

 Pkw mit Wohnwagen siehe Schlüssel Nr. 21.

61 Straßenbahn (Schienenfahrzeug)

62  Eisenbahn (Schienenfahrzeug), die mit Straßenbe-
nutzer kollidierte.

71 Fahrrad

  Nur wenn Person auf dem Fahrrad fährt. Unab-
hängig von der Verkehrsfl äche.

72 Pedelec

  Fahrrad mit Trethilfe und einem elektromotori-
schen Hilfsantrieb mit einer maximalen Nenndau-
erleistung von 0,25 kW, dessen Unterstützung sich 
mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit progressiv 
verringert und spätestens beim Erreichen von 25 
km/h unterbrochen wird.

  Fahrräder mit Elektroantrieb und Kfz-Kennzei-
chen siehe Schlüssel Nr. 03 (E-Bikes).

81 Fußgänger 

  Hierzu zählen auch Fußgänger mit Hunden oder 
Kinderwagen, Fahrräder schiebende  Personen 
sowie Kinder in Kinderwagen, spielende Kinder.

  Nicht als Fußgänger zu zählende Unfallbeteiligte 
siehe Schlüssel Nr. 84 und 93.

83 Tierführer/Treiber 

  Personen, die selbst oder deren Tiere in einen Un-
fall verwickelt sind.

84 Fußgänger mit Sport- oder Spielgerät

  Inline-Skater, Kickboarder, Skateboarder, Roll-
schuhfahrer, Skiläufer,

 Kinderdreiräder usw.

91 Bespannte Fuhrwerke

92 Sonstige und unbekannte Fahrzeuge

  Hierzu zählen alle übrigen Fahrzeuge, auch solche 
mit eigenem Antrieb, aber o h n e amtliches Kenn-
zeichen. Eine Zuordnung zu dieser Position erfolgt 
ferner, wenn bei einem Unfall die genaue Art des 
Fahrzeuges wegen Unfallfl ucht nicht festgestellt 
werden kann.

93 Andere Personen

  Zu Fuß Gehende, die sich durch ihr besonderes 
Verhalten bzw. verkehrsrechtliche Vorschriften 
vom normalen Fußgänger unterscheiden, wie z. B.:

  Straßenarbeiter, Polizeibeamte bei der Verkehrsre-
gelung oder Unfallaufnahme,  Marschkolonnen, 
Lastenträger. 

  Außerdem sind hier Reiter aufzuführen sowie sol-

che Personen, die – ohne Straßenbenutzer gewesen 
zu sein – unmittelbar unfallbeteiligt waren.

  Personen, die mit dem Fahrzeug noch in direkter 
Verbindung stehen, wie z. B. der entladende Fahrer 
eines Lastkraftwagens, der sein Fahrzeug schie-
bende Fahrzeugführer (Fahrräder ausgenommen), 
sind nicht als „Fußgänger“ oder „Andere Perso-
nen“ nachzuweisen. In solchen Fällen ist das Fahr-
zeug (Fahrzeugführer) Unfallbeteiligter. 

– MBl. NRW. 2012 S. 742

2135
Ausführungsvorschrift 

nach § 33 Absatz 3 des Gesetzes 
über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

vom 10. Februar 1998
zur Feuerwehrdienstvorschrift 2;
Gruppenführer−Ausbildung und

Truppmann−/Truppführer−Aus- und Fortbildung
RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 

– 74 − 27.19.01−
v. 18. 12. 2012

1
Gruppenführerlehrgang für die Freiweilligen Feuerwehren

Der zehntägige F III−Lehrgang wird am Institut der Feu-
erwehr NRW angeboten. Die Lernziele werden in elekt-
ronischer Form in der jeweils neuesten gültigen Fassung 
unter www.idf.nrw.de veröffentlicht.

1.1
Das Institut der Feuerwehr NRW lässt die angemeldeten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu, wenn sie folgende 
Vorbildungsvoraussetzungen nachweisen:

−  Ausbildung zum Truppmann (Feuerwehrdienstvor-
schrift 2 Nummer 2.1)

−  Ausbildung zum Sprechfunker (Feuerwehrdienstvor-
schrift 2 Nummer 3.1)

−  Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger (Feuer-
wehrdienstvorschrift 2 Nummer 3.2)

−  Ausbildung zum Truppführer (Feuerwehrdienstvor-
schrift 2 Nummer 2.2)

−  Fortbildungsmaßnahme als Truppführer mit einer 
Dauer von 40 Std. (Module 1 bis 3) der Truppführer-
fortbildung (alternativ siehe Ziffer 1.2)

− die Beförderung zum Unterbrandmeister

− aktuelle Atemschutztauglichkeit nach G 26.3
1.2
Zum Gruppenführerlehrgang kann alternativ zugelassen 
werden, wer die Ausbildung „ABC−Einsatz“ (Feuer-
wehrdienstvorschrift 2 Nummer 3.5) und die Ausbildung 
„Maschinist“ (Feuerwehrdienstvorschrift 2 Nummer 3.3) 
erfolgreich abgeschlossen hat.

Der Ausbildung „ABC−Einsatz“ ist die Kombination aus 
den Ausbildungen „Gefährliche Stoffe und Güter“ (Stufe I) 
und „Strahlenschutzeinsatz“ (Stufe I) gleichgestellt.

2
Truppführerfortbildung

Gemäß § 33 Absatz 3 des Gesetzes über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 
S. 122/SGV. NRW. 213) setze ich die Truppführerfortbil-
dung mit den Modulen 1 bis 3 in Kraft. Von einer Veröf-
fentlichung der Lerninhalte in Druckform im Ministeri-
alblatt für das Land Nordrhein-Westfalen nehme ich 
wegen des Umfanges Abstand. Sie werden in elektroni-
scher Form in der jeweils neuesten gültigen Fassung un-
ter www.idf.nrw.de veröffentlicht.

2.1
Die Truppführerfortbildung ersetzt nicht die entspre-
chenden Lehrgänge der Feuerwehrdienstvorschrift 2 
oder Anteile hiervon für Einsatzkräfte, die für eine die-
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ser Aufgaben vorgesehen sind.

2.2
Die Durchführung der Truppführerbildung obliegt ge-
mäß § 23 Absatz 1 des Gesetzes über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung den Gemeinden und Kreisen.

3
Truppmann- und Truppführer-Ausbildung

Die Lernziele mit dem Stand 4. März 2002 setze ich hier-
mit gem. § 33 Absatz 3 des Gesetzes über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistungen vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 
S. 122 / SGV. NRW. 123), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 332), in Kraft.

Von einer Veröffentlichung in Druckform im Ministeri-
alblatt für das Land Nordrhein-Westfalen nehme ich 
wegen des Umfangs Abstand. Sie werden in elektroni-
scher Form in der jeweils neuesten gültigen Fassung un-
ter www.idf.nrw.de veröffentlicht.

4
Inkrafttreten, Befristung

Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt der RdErl. vom 14. März 2011 
(MBI. NRW. S. 114) außer Kraft.

Dieser RdErl. tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2017 au-
ßer Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 743

641 
Kommunales Haushaltsrecht;

Anlage von Kapital 
durch Gemeinden und Gemeindeverbände

(Kommunale Kapitalanlagen)
RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 

34 – 48.01.01/16 – 416/12
v. 11. 12. 2012

1. 
Rahmenbedingungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände können liquide 
Mittel, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zah-
lungsabwicklung benötigt werden, längerfristig anlegen. 
Sie haben bei der Anlage dieses Kapitals auf eine ausrei-
chende Sicherheit und einen angemessenen Ertrag zu ach-
ten (vgl. § 90 Absatz Satz 2 GO NRW). Bei der Auswahl der 
Anlageformen und bei der Anlagedauer muss die Verpfl ich-
tung zur Sicherstellung der Liquidität ausreichend berück-
sichtigt werden (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). 

Für die Anlage von längerfristigem Kapital sollen die 
Gemeinden und Gemeindeverbände sachgerechte und 
vertretbare Rahmenbedingungen in eigener Verantwor-
tung und unter Beteiligung ihrer Vertretungskörper-
schaft schaffen. Sie können auch Dritte mit der Anlage 
von Kapital sowie mit der Bewertung der Chancen und 
Risiken von Anlageformen beauftragen. Diese Beauftra-
gung entbindet jedoch die Gemeinden und Gemeindever-
bände nicht von der Gesamtverantwortung für die An-
lage ihres Kapitals.

2. 
Örtlicher Anlagerahmen 

Der örtliche Rahmen für die Anlage von Kapital, das 
nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsab-
wicklung benötigt wird, muss eigenverantwortlich abge-
grenzt und festgelegt werden. Er soll auf örtlichen Anla-
gezielen und Anlagegrundsätzen sowie einer Gesamt-
schau der Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung 
der voraussichtlichen Entwicklung der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage aufbauen. Der An-
lagerahmen ist unter Berücksichtigung der örtlichen Be-
dürfnisse eigenverantwortlich auszugestalten.

Die Anlage von Kapital hat mit der gebotenen Sachkennt-
nis und Sorgfalt zu erfolgen. Auf der Grundlage örtlich 
festgelegter Anlageziele und Anlagegrundsätze können 
die Gemeinden und Gemeindeverbänden das nicht benö-

tigte Kapital in den Anlageformen anlegen, die von den 
kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungs-
kassen in Nordrhein-Westfalen bei solchen Geschäften 
nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes über die kommunalen 
Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im 
Lande Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) genutzt werden 
dürfen. Die örtlichen Anlageformen können dabei auf das 
Gesamtportfolio bezogen werden. Bei den Kapitalanlagen 
müssen die möglichen Risiken bekannt, begrenzt und be-
herrschbar sein. Die örtlichen Anlageentscheidungen sind 
ausreichend zu dokumentieren.

3.
Kontrolle und Überwachung

Die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Haushalts-
wirtschaft erfordert eine sachgerechte Kontrolle und Über-
wachung der Anlage von Kapital sowie auch der Tätigkeit 
beauftragter Dritter durch die Gemeinden und Gemeinde-
verbände. Die Kontrolle und Überwachung soll angepasst 
an die örtlichen Verhältnisse bestimmt und durchgeführt 
werden. Es ist dabei nicht ausreichend, die Kontrolle und 
Überwachung nur einmal jährlich vorzunehmen. 

Aus Gründen der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Ablaufprozesses bei der Anlage von Kapital wird der Er-
lass einer örtlichen Anlagerichtlinie empfohlen. In der 
können unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürf-
nisse u. a. auch Verantwortlichkeiten und Entschei-
dungsbefugnisse festgelegt werden. 

4. 
Geltung

Der Runderlass tritt am Tage nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft. Er tritt zum 31. Dezember 2017 außer 
Kraft.

Der Runderlass vom 25. 1. 2005 (SMBl. NRW. 641) tritt 
mit Veröffentlichung dieses Runderlasses außer Kraft. 

– MBl. NRW. 2012 S. 744

74
LAGA-Mitteilung 38 

– Vollzugshinweise für die Anwendung 
der R1-Formel für die energetische Verwertung 
von Abfällen in Siedlungsabfallverbrennungs-
anlagen gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie

RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– IV-3-931.17 –
v. 6. 12. 2012

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 
hat „Vollzugshinweise für die Anwendung der R1-For-
mel für die energetische Verwertung von Abfällen in 
Siedlungs abfallverbrennungsanlagen gemäß der EU-Ab-
fallrahmenrichtlinie“ herausgegeben. 

Die Vollzugshinweise stehen auf der Homepage der 
LAGA (www.laga-online.de) zum Herunterladen zur 
Verfügung. Dort ist auch die inoffizielle deutsche Über-
setzung der „Leitlinien zur Auslegung der R1-Energieef-
fi zienzformel für Verbrennungsanlagen, deren Zweck in 
der Behandlung fester Siedlungsabfälle besteht, gemäß 
Anhang II der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle“ der 
EU-Kommission eingestellt.

Die Leitlinien der EU-Kommission werden durch die 
Vollzugshinweise der LAGA bezüglich des Anwendungs-
bereichs, der Einbindung und fachlichen Qualifi kation 
von Sachverständigen, der Inhalte eines Sachverständi-
gengutachtens, der Qualität der Messgeräte, der Vorlage 
der Ergebnisse bei der zuständigen Behörde sowie des 
Rechtscharakters der behördlichen Entscheidung kon-
kretisiert und erläutert.

Die Vollzugshinweise sind bei der Anwendung der R1-
Formel zu Grunde zu legen.

– MBl. NRW. 2012 S. 744
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770
Aufbringung von Nährstoffen 

auf landwirtschaftliche Flächen
(Nährstoffbeurteilungsblatt)

RdErl d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

II-A-5-2220.20.03/IV-5
v. 4. 12. 2012

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
v. 12. 11. 2003 (MBl. NRW. S. 1524, SMBl. NRW. 770) 
wird wie folgt geändert:

1. Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

  „Mit dem von der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen herausgegebenen Nährstoffbeurtei-
lungsblatt in seiner jeweils aktuellen Fassung sind 
für die Nährstoffe Stickstoff und Phosphat der maxi-
mal zulässige Nährstoffanfall aus eigener Tierhaltung 
zu ermitteln und ob und in welchem Umfang eine 
Nährstoffabgabe bzw. ein zusätzlicher Flächenbedarf 
erforderlich ist oder ob eine Nährstoffaufnahme aus 
betriebsfremdem Wirtschaftsdünger möglich ist. Das 
jeweils aktuelle Nährstoffbeurteilungsblatt ist beim 
Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen als Landesbeauftragtem verfügbar und 
kann über das Internet unter http://www.landwirt-
schaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duen-
gung/duengeverordnung/naehrstoffbeurteilungsblatt.
htm heruntergeladen werden.“

2.  Im bisher vierten Satz werden die Wörter „Diese An-
forderungen“ ersetzt durch die Wörter „Die Einhal-
tung der dargestellten Anforderungen“.

3.  Am Ende wird folgender Satz angefügt: 

  „Der Runderlass tritt am 31. Dezember 2017 außer 
Kraft.“

4.  Die Anlagen 1 bis 4 werden aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 745

II.

Verleihung des Verdienstordens
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bek. d. Ministerpräsidentin– I B 4-150-1/71 -
v. 10. 12. 2012

Die Ministerpräsidentin hat nachstehend genannten 
Persönlichkei ten den Verdienstorden des Landes Nord-
rhein-Westfalen verliehen:

–  Fatmire „Lira“ Bajramaj, Frankfurt 
–  Erol Celik, Wuppertal 
–  Bodo Champignon, Dortmund 
–  Leonid Goldberg, Solingen 
–  Wilfried Hagebölling, Paderborn 
–  Dr. Barbara Hendricks, MdB, Kleve 
–  Annette Jäger, Essen 
–  Professor Dr. h.c. Adam Wilhelm Klein, Köln 
–  Henning Krautmacher, Pulheim 
–  Ruziye Malkus, Castrop-Rauxel 
–  Osman Okkan, Köln 
–  Wolfgang Riotte, Staatssekretär a.D., Düsseldorf 
–  Harald Schartau, Staatsminister a.D., Osnabrück 
–  Professor Wolfgang Schulhoff, Düsseldorf 

– MBl. NRW. 2012 S. 745

Auszeichnung für Rettung aus Lebensgefahr
Bek. d. Ministerpräsidentin I B 4 – 130 – 5/70

v. 10. 12. 2012

In Anerkennung einer mit eigener Lebensgefahr verbun-
denen Rettungstat ist die Rettungsmedaille des Landes 
Nordrhein-Westfalen verliehen worden an:

Grazyna Hasek aus Bergkamen
Peter Fajardo aus Dortmund 
Thomas Hillen aus Herne

Benjamin Korth aus Hürth

Till Terstegge aus Münster

Gottfried Steinfeld und sein Sohn Wadim Steinfeld aus 
Rees

Florian Diehl und Max Rüdiger aus Geldern

Jürgen Georg Pfaff aus Wesel

Bernd Falkenberg aus Eschweiler

Oguzhan Ayar aus Duisburg

Erkan Kaya, Tuncay Kaya und Ali Kaya aus Hamm und
Polizeikommissar Axel Scheunemann aus Selm

Tanja Knopp aus Dortmund,
Anja Eberhardt aus Bochum,
Anja Gärtner aus Bochum,
Sandra Grafe-Czaja aus Bochum und
Oliver Schupelius aus Bochum sowie

Eberhard Kerber aus Steinheim

Polizeikommissar Marius Bednorz aus Essen,

Stefanie Tewes und ihr Vater
Lothar Tewes aus Beverungen

– MBl. NRW. 2012 S. 745

III.

Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels
Bek. d. Landesbetriebes Straßenbau NRW 

v. 26. 11. 2012

Beim Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalnieder-
lassung Niederrhein, Außenstelle Wesel ist das nachste-
hend näher bezeichnete Dienstsiegel mit dem Aufdruck 
„Landesbetrieb Straßenbau“ abhanden gekommen.

Das Dienstsiegel wird vermisst und hiermit für ungültig 
erklärt.

Hinweise, die zur Auffindung des Siegels führen können 
sowie Anhaltspunkte für eine unbefugte Benutzung, 
bitte ich unmittelbar dem Landesbetrieb Straßenbau, 
Hauptabteilung 1, Sachgebiet Zentrale Dienste, Frau 
Tappenbeck (0209/3808-251), Wildenbruchplatz 1, 45888 
Gelsenkirchen, mitzuteilen.

Beschreibung des Dienstsiegels

Gummistempel, Durchmesser: 34 mm;

innen liegendes Landeswappen

Umschrift: Landesbetrieb Straßenbau

Kennziffer: Nr. 208

Im Auftrag

Recht

– MBl. NRW. 2012 S. 745
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Jahresabschlüsse 2011
der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentral-

wäscherei, der LVR-HPH-Netze, der 
LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie LVR-InfoKom

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 4. 12. 2012

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in Ihrer 
Sitzung am 28. 9. 2012 die Jahresabschlüsse 2011 der 
LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwä-
scherei, die Jahresabschlüsse 2011 der LVR-HPH-Netze, 
den Jahresabschluss 2011 der LVR-Jugendhilfe Rhein-
land sowie den Jahresabschluss 2011 von LVR-InfoKom 
festgestellt und über die Verwendung des Gewinns oder 
die Behandlung des Verlustes wie folgt beschlossen:

1
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-Kliniken und 
der LVR-Krankenhauszentralwäscherei

1.1
LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 655.424,44, zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe 
von € 404.503,23 und einer Entnahme aus der zweckge-
bundenen Rücklage in Höhe von € 124.985,45, wird ein 
Betrag in Höhe von € 772.242,00 in die Gewinnrücklagen 
eingestellt. Davon wird ein Betrag in Höhe von 
€ 560.000,00 zur Finanzierung von Maßnahmen lt. dem 
genehmigten Gesamtinvestitionsplan der LVR-Kliniken 
sowie ein Betrag in Höhe von € 212.242,00 für die Erhö-
hung der Rücklage „Neubewertung Grundstückswerte 
2010“ in die zweckgebundene Rücklage eingestellt. Der 
verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 412.671,12 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.2
LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 1.292.699,54 und einer Entnahme aus der zweckgebun-
denen Rücklage in Höhe von € 115.179,96 wird ein Be-
trag in Höhe von € 1.407.879,50 in die Gewinnrücklagen 
eingestellt. Davon wird ein Betrag in Höhe von 
€ 200.000,00 in die Betriebsmittelrücklage sowie ein Be-
trag von € 1.207.879,50 zur Finanzierung der Kosten des 
An- und Umbaus im Fachbereich Kinder- und Jugend-
psychiatrie in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.

1.3
LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 2.256.633,82, zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe 
von € 116.459,07 und der Entnahme aus der zweckgebun-
denen Rücklage in Höhe von € 164.115,25, wird ein Betrag 
in Höhe von € 2.303.122,00 in die Gewinnrücklagen einge-
stellt. Davon wird ein Betrag in Höhe von € 300.000,00 in 
die Betriebsmittelrücklage, ein Betrag in Höhe von 
€ 1.690.000,00 für Instandhaltungen, ein Betrag in Höhe 
von € 180.000,00 zur Finanzierung von Maßnahmen lt. 
dem genehmigten Gesamtinvestitionsplan der LVR-Klini-
ken sowie ein Betrag in Höhe von € 133.122,00 für die Er-
höhung der Rücklage „Neubewertung Grundstückswerte 
2010“ in die zweckgebundene Rücklage eingestellt. Der 
verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 234.086,14 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.

1.4
LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 1.923.154,75, zuzüglich einer Entnahme aus der zweck-
gebundenen Rücklage in Höhe von € 130.179,29, wird ein 
Betrag in Höhe von € 2.053.334,04 in die Gewinnrückla-
gen eingestellt. Davon wird ein Betrag in Höhe von 
€ 1.000.000,00 für Instandhaltungen und Investitionen, 
ein Betrag in Höhe von € 885.550,04 zur Finanzierung 
von Maßnahmen lt. dem genehmigten Gesamtinvestiti-
onsplan der LVR-Kliniken sowie ein Betrag in Höhe von 
€ 167.784,00 für die Erhöhung der Rücklage „Neubewer-
tung Grundstückswerte 2010“ in die zweckgebundene 
Rücklage eingestellt. 

1.5
LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 723.900,40, zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe 
von € 219.928,14, wird ein Betrag in Höhe von 
€ 750.000,00 der Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der 
verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 193.828,54 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.6
LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 1.105.511,28, zuzüglich einer Entnahme aus der zweck-
gebundenen Rücklage in Höhe von € 244.919,90, wird ein 
Betrag in Höhe von € 1.350.431,18 in die Gewinnrückla-
gen eingestellt. Davon wird ein Betrag in Höhe von 
€ 37.259,43 in die Betriebsmittelrücklage, ein Betrag in 
Höhe von € 1.225.200,75 für Instandhaltungen und Inves-
titionen sowie ein Betrag in Höhe von € 87.971,00 für die 
Erhöhung der Rücklage „Neubewertung Grundstücks-
werte 2010“ in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.

1.7
LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 1.505.551,62, zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe 
von € 455.349,45, wird ein Betrag in Höhe von 
€ 1.500.000,00 in die Gewinnrücklagen eingestellt. Da-
von wird ein Betrag in Höhe von € 1.314.145,00 für In-
standhaltungen und Investitionen sowie ein Betrag in 
Höhe von € 178.648,00 für die Erhöhung der Rücklage 
„Neubewertung Grundstückswerte 2010“ in die zweck-
gebundene Rücklage eingestellt. Der verbleibende Bi-
lanzgewinn in Höhe von € 460.901,07 wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

1.8
LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 333.728,52, zuzüglich einer Entnahme aus der zweckge-
bundenen Rücklage in Höhe von € 13.033,14, wird ein Be-
trag in Höhe von € 346.761,66 in die Gewinnrücklagen 
eingestellt. Davon wird ein Betrag in Höhe von € 34.305,35 
in die Betriebsmittelrücklage, ein Betrag in Höhe von 
€ 302.343,31 zur Finanzierung von Maßnahmen lt. dem 
genehmigten Gesamtinvestitionsplan der LVR-Kliniken 
sowie ein Betrag in Höhe von € 10.113,00 für die Erhö-
hung der Rücklage „Neubewertung Grundstückswerte 
2010“ in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.

1.9
LVR-Klinik Viersen

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 1.399.875,44 wird in voller Höhe in die Gewinnrücklagen 
eingestellt. Davon wird ein Betrag in Höhe von € 374.214,44 
in die Betriebsmittelrücklage, ein Betrag in Höhe von 
€ 900.000,00 zur Errichtung einer Kleinstturnhalle sowie 
ein Betrag in Höhe von € 125.661,00 für die Abwasserka-
nalsanierung in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.

1.10
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Mit dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 60.198,46 wird der Verlustausgleich des Trägers aus 
Vorjahren (hier Jahresfehlbetrag 2006 in Höhe von 
€ 804.717,01) auf € 744.518,55 reduziert. Zusammen mit 
dem Verlustvortrag in Höhe von € 2.809.373,66, einer 
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage in Höhe von 
€ 79.985,83 sowie durch die Einstellung in die Gewinn-
rücklagen in Höhe von € 81.505,00, davon ein Betrag in 
Höhe von € 74.100,00 in die Betriebsmittelrücklage und 
ein Betrag in Höhe von € 7.405,00 für die Erhöhung der 
Rücklage „Neubewertung Grundstückswerte 2010“, wird 
ein Bilanzverlust in Höhe von € 2.006.175,82 ausgewie-
sen. Dieser verbleibende Bilanzverlust wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

1.11
LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31. 12. 2011 in Höhe von 
€ 48.668,46, zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von 
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€ 41.052,90 und einer Entnahme aus der zweckgebunde-
nen Rücklage in Höhe von € 50.000,00 wird ein Bilanzge-
winn in Höhe von € 42.384,44 ausgewiesen. Dieser Bi-
lanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-HPH-Netze

2.1
LVR-HPH-Netz Niederrhein

Aus den vorhandenen Gewinnrücklagen wird ein Betrag 
in Höhe von 29.842,23 €, entsprechend den Abgängen 
und Abschreibungen auf das aus Gewinnrücklagen fi -
nanzierte Anlagevermögen, entnommen sowie aus dem 
im Jahr 2011 ausgewiesenen Jahresüberschuss und des 
Gewinnvortrages des Vorjahres ein Betrag in Höhe von 
1.450.000,00 € in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der 
verbleibende Bilanzgewinn 2011 in Höhe von 
219.629,10 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2
LVR-HPH-Netz Ost

Aus den vorhandenen Gewinnrücklagen wird ein Betrag 
von 522,56 € zur Finanzierung der Wertanpassung der 
Rücklage EFOG entnommen sowie aus dem im Jahr 2011 
ausgewiesenen Jahresüberschuss und des Gewinnvortra-
ges des Vorjahres ein Betrag in Höhe von 1.200.000,00 € 
zur Dotierung der Betriebsmittelrücklage in die Gewinn-
rücklagen eingestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn in 
Höhe von 50.612,67 € wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

2.3
LVR-HPH-Netz West

Nach der Entnahme eines Betrages von 422,50 € zur An-
passung der Versorgungsrücklage (EFOG) an das ent-
sprechende Deckungskapital wird aus dem im Jahr 2011 
ausgewiesenen Jahresüberschuss und dem verbleibenden 
Gewinnvortrag des Vorjahres ein Betrag von 
1.600.000,00 € zur Dotierung der Betriebsmittelrücklage 
in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der verbleibende Bi-
lanzgewinn 2011 in Höhe von 49.718,62 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

3
Verwendung des Bilanzergebnisses der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland

Der Jahresüberschuss in Höhe von 35.578,10 € wird auf 
die neue Rechnung vorgetragen.

4
Verwendung des Bilanzergebnisses von LVR-InfoKom

Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Ent-
nahme aus der Gewinnrücklage) des Eigenbetriebes 
LVR-InfoKom zum 31. 12. 2011 in Höhe von 496.700,67 
Euro wird in eine „zweckgebundene Rücklage“ einge-
stellt.

Die abschließenden Vermerke der Gemeindeprüfungsan-
stalt Nordrhein-Westfalen über die Jahresabschlussprü-
fungen werden nachfolgend wiedergegeben:

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft thp – treuhandpartner GmbH, Krefeld, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14. 5. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – nach 
KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der LVR-Klinik Bedburg-Hau für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 
geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 

NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahres-
abschlusses und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
GemHVO, KHBV sowie die Verwendung der Fördermit-
tel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht sowie über den 
Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW abzuge-
ben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Durchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW i. V. m. § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der GemHVO, KHBV und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft thp – treuhandpartner GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfungen bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pfl ichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen
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LVR-Klinik Bonn

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Bonn. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2011 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon 
GmbH, Düsseldorf bedient.

Diese hat mit Datum vom 1. 4. 2012 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Bonn, Bonn, nach KHG und der Gem-
KHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2011 und den entsprechend § 19 Gem-
KHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 Gem-
KHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den 
erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebricht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Klinik, LVR-Klinik 
Bonn, Bonn, und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung bei Eigenbetrie-
ben und prüfungspfl ichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-Klinik Düren

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Düren. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2011 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon 
GmbH, Düsseldorf bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Düren, Düren nach KHG und der Gem-
KHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2011 und den entsprechend § 19 Gem-
KHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 Gem-
KHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den 
erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
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von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
LVR-Klinik Düren, Düren, und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
ein Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-Klinikum Düsseldorf

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-Klinikum Düsseldorf, Klini-
ken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, nach KHG 
und der GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2011 und den entsprechend § 19 
GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten 
Prüfbericht geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand er-
weitert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften 
der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach 
§ 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der 

gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie 
über den erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 
KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 
beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich 
aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach 
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW erge-
ben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik, LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend das.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen
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LVR-Klinikum Essen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-Klinikum Essen Kliniken und 
Institut der Universität Duisburg-Essen. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2011 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp – treuhand-
partner GmbH, Krefeld, bedient.

Diese hat mit Datum vom 15. 5. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteil.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – nach 
KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht des LVR-Klinikums Essen für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 ge-
prüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 
GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
GemHVO, der KHBV sowie die Verwendung der Förder-
mittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über 
den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegen-
standes nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 21 GemKHBVO 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der GemHVO, der KHBV und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Klinikums. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Klinikums und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft thp – treuhandpartner GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-Klinik Köln

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Köln. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2011 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon 
GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Köln, Köln, nach KHG und der GemKHBVO 
NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2011 und den entsprechend § 19 GemKHBVO 
NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht ge-
prüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO 
NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prü-
fung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung 
der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die 
Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, über den Lagebericht sowie über den er-
weiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegen-
standes nach § 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO 
NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
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sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
LVR-Klinik Köln, Köln, und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-Klinik Langenfeld

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Langenfeld. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Langenfeld, Langenfeld, nach KHG und der 
GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2011 und den entsprechend § 19 Gem-
KHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 Gem-
KHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-

chen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den 
erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegen-
standes nach § 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO 
NRW ergeben, erfüllt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen
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LVR-Klinik Mönchengladbach

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Mönchengladbach. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – 
der LVR-Klinik Mönchengladbach, Mönchengladbach, 
nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht der Klinik für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. 
Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 Gem-
KHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die 
Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche 
Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jah-
resabschlusses und Lageberichts nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften 
der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 
KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegen-
standes nach § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung ein hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-Klinik Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik Viersen. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2011 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 22. 6. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der 
LVR-Klinik Viersen, Viersen, nach KHG unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kli-
nik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 
31. Dezember 2011 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in 
Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungs-
gegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher 
insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame 
und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach 
§ 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung 
der Fördermittel liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über den Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
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rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lagebericht hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend da.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 22. 6. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik für Orthopädie Viersen, Viersen, nach KHG unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 
31. Dezember 2011 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in 
Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungs-
gegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher 
insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie die Verwendung der Förder-

mittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW wie folgt erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen
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LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer der LVR-Krankenhauszentralwäsche-
rei. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 22. 6. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der 
LVR-Krankenhauszentralwäscherei, Bedburg-Hau, un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. 
Dezember 2011 geprüft. Da die LVR-Krankenhauszent-
ralwäscherei KHG-Fördermittel des Landes NRW von 
den LVR-Kliniken erhalten hat, gelten die Prüfungs-
normen des § 30 KHGG i. V. m. § 21 GemKHBVO, der 
seinerseits auf § 106 GO NRW verweist. Diese Vor-
schriften legen den Prüfungsgegenstand fest. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die 
Verwendung der Fördermittel liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB entsprechend den §§ 21 GemKHBVO, 106 GO NRW 
und 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes ergeben, erfüllt 
wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Krankenhauszentralwäscherei sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhauszen-
tralwäscherei. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Krankenhauszentralwäscherei 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Die Prüfung der zweckentspre-
chenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung 
der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG hat zu keinen 
Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Die kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz Niederrhein

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz Niederrhein. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 16. 5. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netz 
Niederrhein (kurz: HPH-Netz Niederrhein) für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften sowie Regelungen in der Satzung und 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Einrichtung liegen 
in der Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-Netz 
Niederrhein. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht sowie über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des HPH-Netz Niederrhein ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO NW) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des HPH-Netz Niederrhein Anlass zu Bean-
standungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des HPH-Netz Niederrhein sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des 
HPH-Netz Niederrhein sowie die Würdigung der Ge-
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samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des HPH-Netz Niederrhein. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des HPH-Netz Niederrhein geben nach unserer Be-
urteilung keinen Anlass zu Beanstandungen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz Ost

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des LVR-HPH-Netz Ost. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2011 hat sie 
sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. 
Harzem Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 16. 5. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netzes 
Ost (kurz HPH-Ost) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Rege-
lungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Einrichtung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des HPH-Ost. Unsere Aufgabe ist es, auf 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-Ost abzuge-
ben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO NW) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des HPH-Ost Anlass zu Beanstandungen 
geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-Ost 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebs-
leitung des HPH-Ost sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des HPH-Ost. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-
Ost geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu 
Beanstandungen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz West

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-HPH-Netz West. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 16. 5. 2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netz 
West (kurz HPH-West) für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
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richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften so-
wie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Einrichtung liegen in der Verantwor-
tung der Betriebsleitung des HPH-West. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
HPH-West abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO NW) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des HPH-West Anlass zu Beanstandungen 
geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-
West sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebslei-
tung des HPH-West sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens,– Finanz- und Ertrags-
lage des HPH-West. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
HPH-West geben nach unserer Beurteilung keinen An-
lass zu Beanstandungen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-InfoKom

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR InfoKom. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Gummersbach, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 5. 6. 2012 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage-
bericht von LVR-InfoKom, Köln, für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzen-
den Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Ver-
antwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB, § 106 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspfl ichtigen Einrichtungen unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Be-
triebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurtei-
lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & 
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ich-
tigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.
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Herne, den 16. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

LVR-Jugendhilfe Rheinland

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Jugendhilfe Rhein-
land. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft DHPG Dr. Harzem § Partner KG, Gummers-
bach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 5. 5. 2012 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht von 
LVR-Jugendhilfe Rheinland, Solingen, für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 20011 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Be-
stimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB, § 106 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspfl ichtigen Einrichtungen unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 14. November 2012

GPA NRW

Im Auftrag 

Siegel der
Gemeindeprüfungsanstalt

Nordrhein- Westfalen

gez.

Helga Giesen

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können bis 
zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2011 während der 
Dienststunden, von 9.00 bis 15.00 Uhr, beim Land-
schaftsverband Rheinland, Horion-Haus (Dienstgebäude 
Hermann-Pünder-Straße 1), Zimmer 6.080 eingesehen 
werden.

Köln, den 4. Dezember 2012

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2012 S. 746
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